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NLP-Kurse steuerlich absetzbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit zwei Urteilen vom 28. August 2008 VI R
44/04 und VI R 35/05 seine Rechtsprechung zur Abgrenzung von Werbungskosten
und nicht abziehbaren Kosten der privaten Lebensführung bei
Bildungsaufwendungen fortentwickelt.

Von Dr. Franz-Josef Huecker

In beiden Streitfällen hatten leitende Ange-
stellte zur Förderung und Verbesserung der
beruflichen Kommunikation an Kursen
zum „Neuro-Linguistischen Programmie-
ren“ (NLP-Kurse) und an Supervisionskur-
sen teilgenommen. Der BFH entschied,
dass solche Kurse zu Erwerbsaufwand
(Werbungskosten) führen können. Er hat
hierbei berücksichtigt, dass die erwähnten
Beratungsmethoden zur Sicherung und
Verbesserung der Qualität beruflicher Ar-
beit eingesetzt werden und die angestreb-
ten Fähigkeiten (z.B. Kommunikationsfä-
higkeit) als Bestandteil der Sozialkompe-
tenz ("soft skills") Schlüsselqualifikationen
darstellen, die bei der Wahrnehmung von
Führungspositionen im Wirtschaftsleben
erforderlich sind.

Für eine berufliche Veranlassung derarti-
ger Kurse spricht insbesondere, dass sie
von einem berufsmäßigen Veranstalter
durchgeführt werden, ein homogener Teil-
nehmerkreis vorliegt und der Erwerb der
Kenntnisse und Fähigkeiten auf eine an-
schließende Verwendung in der berufli-
chen Tätigkeit angelegt ist. Entgegen der
Auffassung der Vorinstanzen sind private
Anwendungsmöglichkeiten der vermittel-
ten Lehrinhalte unbeachtlich, wenn sie sich
als bloße Folge zwangsläufig und untrenn-
bar aus den im beruflichen Interesse ge-
wonnenen Kenntnissen und Fähigkeiten
ergeben. Nach Auffassung des BFH liegt
ein homogener Teilnehmerkreis auch dann
vor, wenn die Teilnehmer zwar unter-
schiedlichen Berufsgruppen angehören,
aber aufgrund der Art ihrer beruflichen
Tätigkeit (hier: Führungspositionen)
gleichgerichtete Interessen haben.

BFH 6R4404

Wichtige Details aus dem Urteil:

Nach den tatsächlichen Feststellungen des
FG führte der Besuch der NLP-Kurse zu
einer wertvollen Förderung und Verbesse-
rung der Kommunikationsfähigkeit der
Klägerin in ihrer beruflichen Tätigkeit als
leitende Redakteurin der Zeitschrift "ZI".
Die vom FG hervorgehobenen privaten
Anwendungsmöglichkeiten sind eine bloße
Folge der durch die NLP-Kurse erreichten
Verbesserung der beruflichen Kommunika-
tionsfähigkeit der Klägerin und stehen da-
her dem Abzug der auf die NLP-Kurse
entfallenden Aufwendungen nicht entge-
gen. Denn die Kommunikationsfähigkeit
gehört als Bestandteil der Sozialkompetenz
zu den Schlüsselqualifikationen ("soft
skills"), die für die Wahrnehmung von
Führungspositionen wie die von der Kläge-
rin ausgeübte Tätigkeit als leitende Redak-
teurin erforderlich sind.

Der Senat hat im Streitfall keine Zweifel,
dass die Klägerin die in den NLP-Kursen
vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten
auch in ihrer beruflichen Tätigkeit einge-
setzt hat und die Verbesserung der berufli-
chen Kommunikationsfähigkeit zum Auf-
stieg der Klägerin zur Leiterin der Abtei-
lung "AB" der X AG beigetragen hat. Es
kann daher im Streitfall dahinstehen, ob
ein Abzug der Aufwendungen für die
NLP-Kurse auch im Hinblick darauf in
Betracht kommt, dass die Klägerin eine
stufenweise Ausbildung zur zertifizierten
NLP-Trainerin abgeschlossen hat und da-
mit als NLP-Trainerin eingesetzt werden
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konnte (vgl. hierzu FG Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 20. Januar 1995 3 K 1372/94,
EFG 1995, 662; Frotscher in Frotscher,
EStG, 6. Aufl., Freiburg 1998 ff., § 9 Rz
244 Stichwort "Persönlichkeitsschulung").

b) Ein weiteres gewichtiges Indiz für die
berufliche Veranlas¬sung der streitigen
Aufwendungen stellt neben dem berufsbe-
zogenen Inhalt der NLP-Kurse der homo-
gene Teilnehmerkreis dar (vgl. II.1.). Ent-
gegen der Auffassung des FG ist es für die
homogene Zusammensetzung des Teil-
nehmerkreises nicht erforderlich, dass alle
Teilnehmer derselben Berufsgruppe an-
ge¬hören (vgl. BFH-Urteil in BFH/NV
2002, 182, unter II.2.b aa der Gründe).
Entscheidend ist vielmehr, dass die

Kursteilnehmer aufgrund der Art ihrer be-
ruflichen Tätigkeit gleichgerichtete fachli-
che Interessen haben (vgl. bereits BFH-
Urteile vom 22. Mai 1974 I R 212/72,
BFHE 113, 274, BStBl II 1975, 70, un¬ter
3.b der Gründe; vom 24. April 1992 VI R
110/89, BFH/NV 1992, 801). Der Teil-
nehmerkreis ist damit als homogen anzu-
sehen, wenn die Teilnehmer zwar unter-
schiedlichen Berufsgruppen angehören,
aber wie im Streitfall nach dem unbestrit-
tenen Vortrag der Klägerin in ihren jewei-
ligen Berufsgruppen Führungspositionen
innehaben und aufgrund dieser Leitungs-
funktionen an einer Verbesserung ihrer
Kommunikationsfähigkeit durch die NLP-
Kurse interessiert sind.
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